
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV I-020/18 

HA       

   
 
 
Geschäftsbereich: I Fachbereich: 20 Termin der Tagung:27.06.2018 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 

 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 26.06.2018  Umwelt       

 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss       

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 27.06.2018 

 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 
Minderheiten 

      
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        Information an AG Ortsteile       

 Wirtschaft, Bau und Verkehr        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme von Investitionskrediten 
 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, einen Antrag auf Genehmigung von Investitionskrediten in Höhe von 
insgesamt 3.961.000 € beim Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg zu stellen. 

  

____________________________________  
Holger Kelch  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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3. Folgekosten: 

Problembeschreibung/Begründung: 

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im beschlossenen 
Haushaltsplan für die Jahresscheibe 2018  - 5.961.000 €. Darin enthalten ist eine 
Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 2.000.000 €. Die vorgesehene 
Finanzierung wurde im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch das 
Innenministerium genehmigt.  
 
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen 
ausschließlich Investitionskredite gemäß § 74 BbgKVerf aufgenommen werden. Die Stadt 
Cottbus beabsichtigt, zur Finanzierung des verbleibenden Saldos im Investitionsbereich 
einen Antrag auf Genehmigung von Einzelkrediten in Höhe von 3.961.000 € beim 
Ministerium des Innern und für Kommunales zu stellen. 
 
Die Investitionskredite sind zur Ausfinanzierung dringend notwendiger 
Investitionsmaßnahmen erforderlich. 
 
 

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 

Ergebnishaushalt:       

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: 011 111 080 6921201/Auszahlung bereits im Plan, siehe MIP 

Einzahlungen: 3.961.000,00 € 
Auszahlungen: 3.961.000,00 € 

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 

Erträge:       
Aufwand:       

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 

Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

 
 


